
Gesetz zur Änderung des Schulgesetzes 
für Baden-Württemberg 
 
Vom 18. Dezember 2006 
 
Nach § 113 wird folgender § 114 eingefügt: 

»§ 114 
Evaluation 

 
(1) Die Schulen führen zur Bewertung ihrer Schul- und Unterrichtsqualität regelmäßig 
Selbstevaluationen durch; sie können sich dabei ergänzend der Unterstützung sachkun-
diger Dritter bedienen. Das Landesinstitut für Schulentwicklung führt in angemessenen 
zeitlichen Abständen Fremdevaluationen durch, zu deren Vorbereitung die Schulen auf 
Anforderung die Ergebnisse und Folgerungen der Selbstevaluation übersenden. Die 
Schulen unterstützen das Landesinstitut für Schulentwicklung in der Durchführung der 
Fremdevaluation. Das Landesinstitut für Schulentwicklung übersendet die Ergebnisse 
der Fremdevaluation der Schule, die sie anschließend der Schulaufsicht vorlegt. 
Bei der Evaluation werden alle am Schulleben Beteiligten, insbesondere Schüler und El-
tern, mit einbezogen. Die Lehrer sind zur Mitwirkung verpflichtet. 
 
(2) Das Kultusministerium kann Schüler und Lehrer verpflichten, an Lernstandserhebun-
gen von internationalen, nationalen oder landesweiten Vergleichsuntersuchungen teilzu-
nehmen, die schulbezogene Tatbestände beinhalten und Zwecken der Schulverwaltung 
oder der Bildungsplanung dienen; die Erhebung kann sich auch auf außerschulische Bil-
dungsdeterminanten beziehen, soweit es den Schülern und Lehrern zumutbar ist. 
 
(3) Das Kultusministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu den Themen, 
den Methoden, dem Verfahren und dem Zeitpunkt der Evaluationen nähere Bestimmun-
gen zu erlassen.« 
 
 

Artikel 2 
 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.  
 
 
Stuttgart, den 18. Dezember 2006 
 
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg 
 


